
„Jugendschutz auf Festen“

- ein suchtpräventives Projekt des 
Suchtarbeitskreises Amberg

- Projektbeginn im Jahr 2006



Ausgangslage
in Bayern

• 61 % der Jugendlichen erleben ihren ersten 
Alkoholrausch mit durchschnittlich 14,9 Jahren

• 10 % der Jugendlichen erleben dies bereits mit 
12 oder 13 Jahren

• das sogenannte Rauschtrinken (=Binge-drinking) 
nimmt zu

• 28 % der Jugendlichen trinken exzessiv an ein 
bis zwei Tagen im Monat

(*Quelle: Bayerische Gesundheitsstudie 2005)



Ausgangslage
im Landkreis Amberg-Sulzbach

• ca. 250 Kirchweihen im Jahr werden abgehalten

• daneben finden viele weitere Festivitäten statt

• Meldungen von Kindern und Jugendlichen, die 
Binge-Drinking betreiben, nehmen zu



Folgerung des 
SAK Amberg: 

Umsetzung des 
Jugendschutzgesetzes 

ist notwendig



Gesetzliche Grundlagen



Projektziele
Hauptzielsetzung: 
• Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen bei Festen 

und Kirchweihen, vor allem im Hinblick auf die Suchtprä- 
vention (Alkoholausschank)

Weitere Zielsetzungen:
• Verzögerung des Erstkonsums bei Jugendlichen
• Eindämmung von exzessiven Trinkgewohnheiten
• Sensibilisierung von nichtgewerbsmäßigen Veranstaltern 

(Vereine, Verbände)
• Sensibilisierung der Sorgeberechtigten, 

der Kinder/Jugendlichen und Schulen
• Sensibilisierung von Gemeinde- und Stadtverwaltungen
• Vernetzung der relevanten Fachstellen



Zielgruppen

• vor allem nicht gewerbsmäßige 
Veranstalter

• Kinder und Jugendliche
• Eltern
• Lehrer
• Multiplikatoren
• Gemeinde- und Stadtverwaltungen



Kooperationspartner

• Gesundheitsamt Amberg-Sulzbach (Projektkoordination)
• Jugendamt – Kommunale Jugendarbeit
• Polizei
• Kirchweihbeauftragter des Landkreises
• Staatliches Schulamt
• Suchtberatungsstelle der Caritas
• Fachkräfte für Suchtprävention an Schulen
• Gemeinde- und Stadtverwaltungen der Region
• Festveranstalter



Säulen des Projekts

• Logo
• Info-Abende für die Festveranstalter
• Elternbrief
• Auflagenvorschlag für die Gemeinden
• Jugendschutzkontrollen auf Festen
• Öffentlichkeitsarbeit



Quiz



Quiz



Infoblatt für Festveranstalter
• Daher ist das Ziel: Veranstalter handeln verantwortungsbewusst!
• Sie als Veranstalter sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und bemühen sich 

Gefährdungen zu reduzieren und Kinder und Jugendliche zu schützen.

• Folgende Punkte gibt das Jugendschutzgesetz verpflichtend vor:

• Sie kennen die geltenden Bestimmungen, treffen die nötigen Vorkehrungen zur Umsetzung und 
weisen die Helfer entsprechend ein

• Sie hängen die Vorschriften deutlich sichtbar und gut lesbar aus, um sie bekannt zu machen
• Sie überprüfen, falls Altersgrenzen zu beachten sind im Zweifelsfall das Alter der Jugendlichen
• Sie Überprüfen im Zweifelsfall die Berechtigung, falls es auf die Begleitung durch eine 

personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person ankommt.
• Sie achten auf die gesetzlich vorgegebenen Zeiten, zu denen sich Kinder und Jugendliche bei der 

Veranstaltung aufhalten dürfen
• Branntwein, branntweinhaltige Getränke, dazu gehören auch sogenannte Alkopops und Mix- 

getränke, werden an Besucher unter 18 Jahren nicht abgegeben, der Verzehr wird nicht gestattet.
• An Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren werden keine alkoholischen Getränke und keine 

Tabakwaren abgegeben, das Rauchen in der Öffentlichkeit ist Ihnen nicht gestattet.
• Alle Maßnahmen zur Trinkanimation wie „Happy hours“, Trinkspiele, Kübelsaufen etc. werden 

unterlassen, da das gemäß Gaststättengesetz verboten ist (Vorschub leisten zum Alkoholkonsum). 
• Das Ausschankpersonal wird vor der Veranstaltung angewiesen, junge Besucher/innen zum 

Vorzeigen ihres Ausweises aufzufordern und, falls die notwendige Altersgrenze unterschritten wird, 
keinen Alkohol auszugeben. Es braucht keine langen Diskussionen, einfache Antworten genügen; 
Bei Zweifeln hinsichtlich des Alters:„Laut Gesetz bin ich verpflichtet dich nach deinem Alter zu 
fragen und einen Ausweis zu verlangen.



Infoblatt für Festveranstalter
• Darüber hinaus empfehlen wir folgende Regelungen:

• Sie bestellen einen Jugendschutzbeauftragten, der für die Dauer der Veranstaltung darauf achtet, dass die 
Bestimmungen beachtet werden.

• Der Jugendschutzbeauftragte und seine Helfer verzichten während des Einsatzes beim Fest auf den Konsum 
alkoholischer Getränke, sind fahrtüchtig und haben für den Notfall ein Fahrzeug in Festplatznähe zur Verfügung. 

• Hinter der Bar stehen nur Erwachsene, die alkoholische Getränke verantwortungsbewusst abgeben und auch 
darauf achten, dass Ältere nicht zu jungen Besuchern Alkohol mitbringen.

• Bei der Ankündigung der Veranstaltung (Plakate, Einladungen, Zeitungsbericht) wird ein kurzer Hinweis auf die 
Bestimmungen des Jugendschutzes aufgenommen.

• Beim Einlass werden junge Besucher/innen auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen aufmerksam 
gemacht. Farbige Bänder am Handgelenk oder Stempel (unter 16/unter18) erleichtern ihrem Personal die korrekte 
Abgabe alkoholischer Getränke sehr.

• Sie weisen mit Durchsagen über Lautsprecher auf die Jugendschutzbestimmungen hin.
• Sie setzen genügend Kontrollpersonal dafür ein, dass Kinder und Jugendliche nicht selbst Tabakwaren und 

alkoholische Getränke mitbringen, die sie nicht konsumieren dürfen.
• Sie stellen ein attraktives, alkoholfreies Angebot zur Verfügung und werben für dieses Angebot.
• Alkoholische Mixgetränke und Alkopops, die speziell bei Jugendlichen besonders beliebt sind, werden gar nicht 

oder teuer verkauft.
• Branntweinhaltige Getränke werden nicht in Flaschen, nur in Gläsern abgegeben, um die Weitergabe an 

Jugendliche zu erschweren.
• Sichtlich angetrunkene Besucher des Festes werden angesprochen, ihnen werden keine alkoholischen Getränke 

mehr verkauft. Auf Wunsch bekommen sie kostenlos Mineralwasser. 
• Dem Veranstalter und Jugendschutzbeauftragten obliegt speziell bei stark angetrunkenen Besuchern am Festplatz 

eine Fürsorgepflicht. Er erstellt einen Plan, wie in Notfällen zu reagieren ist. Die Hilfeleistung kann bestehen in der 
Verständigung der Eltern angetrunkener Jugendlichen oder des zuverlässigen Absprache des Nachhausebringens 
durch Freude, Angehörige, oder Beauftragte des Veranstalters, der Verständigung von Notarzt und/oder Polizei. 

• Die bei der Veranstaltung gemachten Erfahrungen werden nach besprochen, es erfolgen Rückmeldungen an den 
Bürgermeister und/oder das Ordnungsamt der Kommune.









Weiterentwicklung des Projekts

• Einführen von Armbändern (Einlasskontrolle)
• Schulung der Mitarbeiter in den Gemeinde-

und Stadtverwaltungen
• Gezielte Infoblätter für die 

Festverantwortlichen (Veranstalter, 
Barpersonal, Ordnungsdienst etc.)

• Neues Thema beim Info-Abend= 
Bußgeldkatalog des Bayerischen 
Landesjugendamtes





Wie ist die Situation im 
Landkreis Neumarkt? 

Was braucht der 
Landkreis Neumarkt?
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